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L 11.1 Kantonale Schwerpunkte Erholung
L 4.1.1

Die folgenden kantonalen Schwerpunkte der Erholung werden 
festgesetzt:

Nr. Gemeinde Bezeichnung Planquadrat

1 Zug Zugerberg N 12 - O 12

2 Zug Seeufer K 9 - L 10 

3 Oberägeri Raten N 21 - O 22

4 Oberägeri Seeplatz - Strandbad - 
Seematt

O 17 - P 18

5 Unterägeri Boden - Nollen P 13 - P 14

6 Unterägeri Seeufer O 16

7 Menzingen Gottschalkenberg M 20 - M 21

8 Menzingen Gubel - Fürschwand L 15 - M 16

9 Cham Seeufer J 7 - K 6

10 Hünenberg Reussbrücke Zollhus J 1 - J 2

11 Neuheim, 
Baar, Menzin-
gen

Lorzentobel - Höll H 14 - J 13

 
In den Schwerpunkten konzentrieren sich neue Bauten und 
Anlagen für die Erholung, Freizeit und Sport. Neue Bauten und 
Anlagen nehmen Rücksicht auf die Besonderheit des Ortes und 
die gewachsenen Nutzungen. Intensive Nutzungen sind nicht 
erwünscht. Die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr ist, 
wo sinnvoll, zu verbessern.

Für Bauten und Anlagen für die Erholung, welche über die Ertei-
lung einer Bewilligung nach Bundesrecht (Ausnahmen für Bauten 
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen) hinausgehen, können die 
Gemeinden in ihren Nutzungsplänen übrige Zonen mit speziellen 
Vorschriften bezeichnen (ausserhalb des Waldes). Diese Zonen 
stützen sich auf konzeptionelle Überlegungen der Gemeinden. 
Die Gemeinden arbeiten mit dem Kanton und den Betroffenen 
zusammen.
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L 11.1 Kantonale Schwerpunkte Erholung
L 4.1.1

Die folgenden kantonalen Schwerpunkte der Erholung werden 
festgesetzt:

Nr. Gemeinde Bezeichnung Planquadrat

1 Zug Zugerberg N 12 - O 12

2 Zug Seeufer K 9 - L 10 

3 Oberägeri Raten N 21 - O 22

4 Oberägeri Seeplatz - Strandbad - 
Seematt

O 17 - P 18

5 Unterägeri Boden - Nollen P 13 - P 14

6 Unterägeri Seeufer O 16

7 Menzingen Gottschalkenberg M 20 - M 21

8 Menzingen Gubel - Fürschwand L 15 - M 16

9 Cham Seeufer J 7 - K 6

10 Hünenberg Reussbrücke Zollhus J 1 - J 2

11 Neuheim, 
Baar, Menzin-
gen

Lorzentobel - Höll H 14 - J 13

12 Walchwil Lienisberg Q 10 - Q 11

In den Schwerpunkten konzentrieren sich neue Bauten und 
Anlagen für die Erholung, Freizeit und Sport. Neue Bauten und 
Anlagen nehmen Rücksicht auf die Besonderheit des Ortes und 
die gewachsenen Nutzungen. Intensive Nutzungen sind nicht 
erwünscht. Die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr ist, 
wo sinnvoll, zu verbessern.

Für Bauten und Anlagen für die Erholung, welche über die Ertei-
lung einer Bewilligung nach Bundesrecht (Ausnahmen für Bauten 
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen) hinausgehen, können die 
Gemeinden in ihren Nutzungsplänen übrige Zonen mit speziellen 
Vorschriften bezeichnen (ausserhalb des Waldes). Diese Zonen 
stützen sich auf konzeptionelle Überlegungen der Gemeinden. 
Die Gemeinden arbeiten mit dem Kanton und den Betroffenen 
zusammen.
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I Kapitel L 11.1 Kantonale Schwerpunkte Erholung, alt
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I Kapitel L 11.1 Kantonale Schwerpunkte Erholung, neu
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P 3.1.2
Der Kanton setzt sich beim Bund für die Mitfinanzierung fol-
gender Projekte im Sinne des Agglomerationsverkehrs ein:
a. Bauliche Massnahmen für die Einführung des Viertelstun-

dentaktes auf dem S-Bahn-Netz;
b. Bau eines ÖV-Feinverteilers auf Eigentrassee;
c. Bau der Tangente Zug - Baar, der Umfahrung Cham - Hünen-

berg und der Verbindung Grindel–Bibersee;
d. Bau von neuen Rad- und Fusswegstrecken;
e. Bau von neuen P&R- und Bike-und-Ride-Anlagen;
f. Bau eines durchgehenden Fuss- und Radweges durch die 

Agglomeration Zug (Zuger Weg);
g. Allfällig weitere Projekte.

I Kapitel P Agglomerationsprogramm

P 3.1.2
Der Kanton setzt sich beim Bund für die Mitfinanzierung fol-
gender Projekte im Sinne des Agglomerationsverkehrs ein:
a. Bauliche Massnahmen zur Umsetzung der 2. Teilergän-

zung der Stadtbahn Zug;
b. Bauliche Massnahmen zur Umsetzung des ÖV-Feinvertei-

lers auf Eigentrassee, 2. und 3. Teil und in den Umsteige-
punkten Bahn - Bus;

c. Bau von Netzergänzungen im Langsamverkehr und Schaf-
fung von neuen Quartierverbindungen;

d. Bau einer Bike-und -Ride-Anlage am Bahnhof Zug;
e. Umgestaltung von entlasteten Strassenzügen zu attrakti-

ven siedlungsverträglichen Strassen;
f. Realisierung von Parkleitsystemen in Baar und Cham;
g. Ersatz der bestehenden P&R-Anlagen durch P&R-Plätze in 

einem neuen Parkhaus am Bahnhof Baar;
h. Stadttunnel Zug;
i. allfällig weitere Projekte.
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Legende der Richtplankarte


